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strebungen zu überstaatlicher Zusammenarbeit (UNO) erörtert. Jedem
Leser muss bei der Lektüre klar werden, wie aus dem Zusammenhalt der
Familie, der Sippe, des Stammes schliesslich der staatliche Zusammen-
schluss entstand, bis sich durch internationale Vereinbarungen insbeson-
dere im 20. Jahrhundert auch eine Verbindung zwischen den Staaten und
Völkern des Erdkreises anbahnte.

Der zweite Teil gibt eine ausführliche Staatskunde der Schweiz, auf-
gebaut auf einer geschichtlichen Einführung, die dann eine umfassende
Kenntnis unseres heutigen Staatswesens in allen Einzelheiten vermittelt.
Der heutige Bundesstaat, sein Verhältnis zu den Kantonen, die Gemeinde-
freiheit,_ die Aufgaben der Behörden, die Landesverteidigung, die Par-
teien, die innen- und aussenpolitischen Aufgaben und manches andere
mehr werden dargelegt in einer Art und Weise, dass jedermann den
Eindruck eines wahrhaft umfassenden staatsbürgerlichen Leitfadens be-
kommt, der auch solchen, die über manche Kenntnisse verfügen, noch
wertvolle neue Aufschlüsse zu vermitteln vermag. Eine Tabelle über
sämtliche eidgenössischen Abstimmungen seit der Totalrevision der Bun-
desverfassung 1874 befindet sich am Schluss des Buches. Ein Sachregister
ermöglicht eine unmittelbare Orientierung. Wir begrüssen es, dass bei
der Neubearbeitung des Leitfadens auch die Botschaft des Bundesrates
zum Frauenstimmrecht vom Februar dieses Jahres erörtert wird und
freuen uns über die durchaus positive Einstellung des Verfassers zu die-
ser eminent wichtigen staatspolitischen Frage. (Verlag Bischofberger &
Cie., Chur).

CHRONIK Schweiz

Von der sozialdemokratischen Fraktion des Kantonsrates von Neu-
châtel wurde eine Motion eingereicht, in der der Regierungsrat aufge-
fordert wird, dem Grossen Rat des Kantons Neuchâtel einen Gesetzesent-
wurf vorzulegen, der den Frauen das Stimm- und Wahlrecht in kanto-
nalen und kommunalen Angelegenheiten verleiht.

P« ITz7er ScTwezzerm

(SF) Am 29. Sept. 1952 trat das eidgenössische Gesetz über Verlust
und Erwerb der schweizerischen Nationalität in Kraft. Es ermächtigt die
Schweizerin, die ihr Bürgerrecht durch Heirat mit einem Ausländer ver-
loren hat, es nach Erfüllung bestimmter Formalitäten wieder zu erlangen
und erlaubt der Schweizerin, die heute einen Ausländer heiratet, ihr
Bürgerrecht beizubehalten, wenn sie vor dem Zivilstandsbeamten eine
formelle Erklärung abgibt. Dieser Fortschritt in der Gesetzgebung wurde
nicht ohne langwierige Verhandlungen mit den Behörden erreicht. Er hat
es 32 244 Frauen erlaubt, bis Ende 1956 ihr Bürgerrecht wieder zu er-
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langen, von denen man ruhig sagen kann, dass sie für das Land eine
Bereicherung bedeuten, blieben sie ihm doch über das Gesetz hinaus
verbunden und haben sie es ausdrücklich gewünscht, wieder Schwei-
zerin zu werden.

Von diesen 32 244 Frauen stammten 31426 aus europäischen Län-
dern, 683 aus andern Kontinenten; 135 waren staatenlos, 25 572 waren
in der Schweiz geboren. 16 839 dieser Rückgebürgerten lebten oder leben
noch in der Schweiz, 15 405 wohnen oder wohnten im Ausland.

Die Sprache der Zahlen sagt uns, dass es sich lohnte, das eidgenös-
sische Gesetz zu revidieren und dass man mit den Bemühungen fort-
fahren muss, eine Schweizerin, die einen Ausländer heiratet, über die

Möglichkeiten aufzuklären, die ihr von Rechtes wegen offen stehen.

Äez£r«g *7er Arawe« zzznz scÂweizerzseÂa» PLzVisch«/is/ßhew

Die physischen und geistigen Kräfte von 830 000 Frauen dienen der
schweizerischen Wirtschaft, 170 000 davon sind verheiratete Frauen. Die
Frauen dürfen stolz sein auf diesen Beitrag, denn er ist für das Leben,

unseres kleinen Landes unentbehrlich, und jede kann mit Genugtuung
selber feststellen, dass sie zu einem kleinen Teil zum allgemeinen Wohl-
ergehen beiträgt und dabei noch ihren Unterhalt oder denjenigen ihrer
Familie verdient. Was sie weniger zufrieden stellen wird, ist die Tat-
sache, dass das Einkommen all dieser arbeitenden Frauen für die gleiche
Leistung nur 65 o/o des Einkommens der Männer beträgt. Wann kommt
die Entlohnung nach Arbeit und Fähigkeit und nicht nach dem Ge-
schlecht

Mztarhczif z7er Trawe« hez" «ier Rechtfssprechzmg

(BSF) Im Kt. Aargau ist eine Totalrevision des fast 100 Jahre alten
Gesetzes über die Strafrechtspflege im Gange. Nach dem heutigen Stand
der Revisionsarbeiten soll das Schwurgericht durch ein Geschworenen-
gerieht ersetzt werden. Dabei wäre gemäss dem Vorschlag der Regierung
auf die Wählbarkeit der Frauen als Geschworene zu verzichten. Anderer-
seits wird darauf hingewiseen, dass im Zusammenhang mit der Revision
des Gerichtsorganisationsgesetzes, (das ebenfalls vor 100 Jahren erlassen
worden ist, zu prüfen sei, ob nicht die Wählbarkeit der Frauen in die

Bezirksgerichte verfassungsmässig ermöglicht werden sollte.

StaizewtagMMg /wr ha^o/z'scÄe a« FVz&owrg

(BSF) Die von der Rechtsfakultät der Universität Fribourg veran-
stalteten Studientage für katholische Juristen fanden dieses Jahr am
9./10. November statt und waren dem Thema „Probleme der Frau" ge-
widmet. Drei Referate über „die Frau in der modernen Gesellschaft",
„die Frau im Eherecht" und „die rechtliche Stellung der Frau in Familie,
Kirche und Staat" bildeten die Grundlage für die am ersten Tage statt-
findende Diskussion. Im Anschluss daran fand unter dem Vorsitz von
Herrn Bundesrichter M. Antoine Favre eine Aussprache über das Frauen-
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Stimmrecht statt. Sechs Kurzreferate beleuchteten verschiedene Aspekte
des Problems. Die Mehrzahl der Referenten erklärten sich auf Grund
philosophischer und juristischer Ueberlegungen für die Einführung des

Frauenstimmrechts; die dagegen vorgebrachten Einwände scheinen im-
mer mehr auf gefühlsmässige Argumente zu basieren. Betont wurde die

Notwendigkeit, die Frauen schon jetzt auf ihre künftigen Verpflichtun-
gen vorzubereiten.

FArzzzzg ezzzer TTssizzerzzz

(BSF) In Lugano wurde kürzlich FAröArn Dr. z'zzr. Cfezzzezzfzzz« ig#«-
zzzzi zum „secretario assessore" an die „Pretura di Lugano Campagna"
ernannt. Sie ist die erste Frau, die im Tessin zu diesen Funktionen zu-
gelassen wird.

CHRONIK Ausland
dAzzrfsZwrgerizznz zzzzaî Frzzzz

(BSF) Dem „Courrier de l'Unesco" entnehmen wir, dass die Leite-
rinnen von Frauenorganisationen in 15 asiatischen Ländern sich in Bang-
kok eingefunden haben, um an einer Studientagung der Vereinten Natio-
nen über die wachsende Verantwortlichkeit der Frau in öffentlichen
Angelegenheiten teilzunehmen. Die Teilnehmerinnen vertraten die Mei-

nung, dass das wahre Staatsbürgertum im Jtieim zu beginnen habe und
dass die soziale Verantwortung der Frau untrennbar sei von ihrer Ver-
antwortung der eigenen Familie gegenüber. Sie sind überzeugt, dass be-
rufliche Schulung und Teilzeitarbeit die wahre Emanzipation der Frauen
begünstige und dass es die Pflicht der solchermassen Gebildeten sei, den

weniger Begünstigten zu helfen, die Traditionen zu überwinden, die sich

der Anerkennung ihrer Rechte entgegenstellen. Denn in vielen Fällen
gelangen die Frauen noch nicht in den Genuss der Rechte, die ihnen von
Gesetzes wegen zuständen.

Fraz/.e-ra ibözzzz^zz zzzzzzzzzeÄr «zzcA ikfög/zeti'er zfey ezzgAscÄew 0^erÄ«wse5
werz^ezz

(BSF) Anlässlich der Eröffnung des Parlaments am 5. November

kündigte Königin Elisabeth an, dass die Regierung ein Gesetz vorschlagen
werde, wonach die lebenslängliche Pairswürde auch Frauen verliehen
werden kann. Damit erhalten sie das Recht, im Oberhaus zu sitzen und
zu stimmen. Im Unterhaus sind die Frauen schon seit zehn Jahren als
ordentliche Mitglieder zugelassen.

Die Fmz»ezz wzz wezzezz ^ezrfseAezz ßzzzz^esiag

(BSF) Unter 519 Abgeordneten
'
des neuen Deutschen Bundestages

werden 48 Frauen sein. Die älteste der weiblichen Abgeordneten und —
ausser Bundeskanzler Adenauer — das älteste Mitglied des Plauses ist
wiederum Dr. ALzr/e E/Azzi;^/? Lzzalers, Berlin, die daher auch den neuen

Bundestag bei seiner ersten Sitzung in Berlin als Alterspräsidentin er-
öffnet hat.
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